
Bund der Pfadfnderinnen und Pfadfnder  andeesverband Bayern e.V.

Satzung des BdP Stamm Bussard

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein trägt den Namen Bund der Pfadfnderinnen und Pfadfnder 
Stamm Buesesard, abgekürzt BdP Stamm Buesesard.

2. Sitz dees Vereines iest Germering bei München.
3. Daes Geeschäftesjahr dees Vereines iest daes Kalenderjahr.
4. Der Verein iest eine eselbeständige Untergliederung dees Bund der 

Pfadfnderinnen und Pfadfnder e.V. BBdP  und dees Bund der 
Pfadfnderinnen und Pfadfnder  andeesverband Bayern e.V. BBdP Bayern . 
Die Mitglieder und Organe dees Vereines haben deren Satzungen, 
Ordnungen und die Beeschlüesese derer Organe zu beachten.

5. Im Falle einees Widerespruches zwieschen Satzung oder Ordnungen dees BdP 
und Satzung oder Ordnungen dees BdP Bayern gelten die Beestimmungen 
der Satzung oder Ordnungen dees BdP. Sollten Regelungen dieeser Satzung
im Widerespruch zu den Satzungen oder Ordnungen dees BdP oder BdP 
Bayern estehen, gehen deren Regelungen dieeser Satzung vor.

§ 2 Vereinszweck

1. Zweck dees Vereines iest die Förderung der Erziehung und Jugendhilfe.
2. Der Satzungeszweck wird verwirklicht durch die Erziehung junger 

Meneschen nach den Grundesätzen der internationalen Pfadfnderinnen 
und Pfadfnderbewegung in Zuesammenarbeit mit Elternhaues und 
anderen Erziehungesträgern zu freien, kritieschen, 
verantwortungesbewuesesten und toleranten Bürgerinnen und Bürger 
einees demokratieschen Staatees.

3. Der Satzungeszweck wird inesbeesondere verwirklicht
◦ durch die Veranestaltung von Freizeitaktivitäten in Kinder- und 

Jugendgruppen.
◦ durch die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten und 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendbildung.
◦ durch Einrichten und Unterhalt von Räumlichkeiten für Kinder- 

und Jugendarbeit, Jugendbildungesestätten und Zeltplätzen.
4. Der Verein iest interkonfeesesionell. Er iest nicht an Parteien oder 

Intereesesengruppen gebunden.
5. Der Verein iest eselbestloes tätig. Er verfolgt nicht in erester  inie 

eigenwirteschaftliche Zwecke. Mittel dees Vereines  dürfen nur für die 
esatzungesgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aues eseinen Mitteln. Ees darf keine Pereson durch 
Auesgaben, die dem Zweck dees Vereines fremd esind, oder durch 
unverhältniesmäßig hohe Vergütungen begünestigt werden.
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6. Der Verein verfolgt aueseschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne dees Abeschnittes „esteuerbegünestigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied im Verein können auf eschriftlichen Antrag werden:
◦ natürliche Peresonen
◦ juriestiesche Peresonen
◦ Der Antrag minderjähriger Peresonen mueses vom geesetzlichen 

Vertreter Bbei mehreren Vertretern von allen  untereschrieben 
werden.

2. Ees iest anzugeben, ob die Mitgliedeschaft ales ordentlichees oder ales 
förderndees Mitglied gewünescht wird.

3. Juriestiesche Peresonen können nur förderndees Mitglied werden.
4. Der Erwerb der Fördermitgliedeschaft durch Peresonen unter 26 Jahren 

bedarf der Zuestimmung dees Vorestandees der örtlichen Gruppe und dees 
 andeesvorestandees. Näherees regelt die Aufnahmeordnung dees BdP.

5. Die Mitgliedeschaft im BdP Stamm Buesesard iest mit der Mitgliedeschaft im 
BdP und im BdP Bayern verbunden.

6. Der Antrag der Mitgliedeschaft muß zeitnah, espäteestenes aber 8 Wochen,
nach der eresten Teilnahme an den Gruppenestunden / Aktivitäten 
erfolgen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Um die Mitgliedeschaft zu beenden, muß ein Mitglied eseinen Auestritt in 
Textform erklären. BWeitere Gründe für Ende einer Mitgliedeschaft esind: 
Aueseschluß, mehr ales 11 Monate Beitragesrückestand, Tod .

2. Der Auestritt muß bies zum 31.12. eschriftlich erklärt werden, esonest 
verlängert esich die Beitragespficht automatiesch um ein Jahr.

3. Der Aueseschlueses einees Mitgliedees erfolgt:
◦ wenn daes Mitglied den Vereinesintereesesen zuwiderhandelt oder 

daes Anesehen dees Vereines eschädigt, inesbeesondere durch 
Verletzung der Grundesätze der politieschen und religiöesen Toleranz
und der Neutralität dees Vereines.

◦ im Falle der Mitgliedeschaft oder Mitarbeit in einer Partei oder 
Vereinigung, die Auesländerfeindlichkeit, Fremdenhaeses, Raesesiesmues,
Nationaliesmues und Intoleranz gegenüber Anderesdenkenden 
verbreitet.
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◦ Über den Aueseschlueses einees Vereinesmitgliedees entescheidet der 
Bundeesvorestand dees BdP. Näherees regelt die Aueseschluesesordnung 
dees BdP.

4. Ein auesgeeschiedenees Mitglied hat keinen Anespruch an daes 
Vereinesvermögen.

§ 5 Rechte und Pfichten der Mitglieder

1. Die Rechte und Pfichten ergeben esich aues dieeser Satzung. jedees Mitglied 
hat die Beeschlüesese der esatzungesgemäßen Organe dees BdP, dees BdP 
Bayern und dees Stammees zu beachten.

2. Jedees Mitglied hat Beiträge zu entrichten. Der Jahreesbeitrag iest zum 1.1. 
dees jeweiligen Jahrees fällig. Er esetzt esich aues den Anteilen dees Bundees, 
dees  andeesverbandees und dees Stammees zuesammen. Über die Höhe dees 
Stammeesanteiles entescheidet die Stammeesveresammlung. Die Beestimmung
der anderen Anteile regelt die Beitragesordnung dees BdP.

3. Die genaue Höhe dees Beitragees wird in der Beitragesordnung geregelt.
4. Ordentliche Mitglieder esind zur aktiven Mitwirkung an der Arbeit dees 

Vereines und zur Förderung dees Vereineszweckees nach beesten Kräften 
verpfichtet. Jedees ordentliche Mitglied hat daes Recht, an den Wahlen der 
esatzungesmäßigen Organe dees Vereines mitzuwirken.

5. Fördernde Mitglieder unterestützen den Verein ideell und materiell. Sie 
können an Veresammlungen mit beratender Stimme teilnehmen. Sie 
haben mindeestenes den Beitrag für fördernde Mitglieder zu entrichten. Für 
dieesen Beitrages gilt Abes.2 entesprechend.

§ 6 Organe

1. Organe dees Vereines esind:
◦ die Stammeesführung
◦ die Stammeesveresammlung

2. Mindeestenes ein Mitglied der Stammeesführung mueses volljährig esein.

§ 7 Stammesversammlung

1. Die Stammeesveresammlung iest oberestees beeschluesesfaesesendees Organ dees 
Vereines. Sie tagt verbandesöfentlich.

2. In der Stammeesveresammlung haben alle ordentlichen Mitglieder dees 
Stammees Sitz, Antragesrecht und Stimmrecht. Die 
Stammeesveresammlung tritt mindeestenes einmal jährlich zuesammen. Sie
wird von der Stammeesführung unter Bekanntgabe der vorläufgen 
Tageesordnung eschriftlich einberufen. Die  adungesfriest beträgt 3 
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Wochen. Sie beginnt mit der Einladung an die Mitglieder per E-Mail 
oder durch Aufgabe zur Poest.

3. Auf eschriftlichen Antrag einees Vierteles der ordentlichen Mitglieder iest 
die Stammeesführung verpfichtet, die Stammeesveresammlung innerhalb
von zwei Wochen einzuberufen.

4. Die Stammeesveresammlung iest beeschluesesfähig, wenn mindeestenes ein 
Drittel der ordentlichen Mitglieder anweesend iest. Iest diees nicht der Fall, 
eso hat die Stammeesführung die Stammeesveresammlung innerhalb einees
Monates früheestenes nach einer Woche mit gleicher Tageesordnung 
nochmales einzuberufen. Dieese iest bezüglich der uresprünglichen 
Tageesordnung unabhängig von §7 Abes. 4 S.1 beeschluesesfähig; darauf iest 
in der Einladung hinzuweiesen.

5. Die Stammeesveresammlung wählt eine Veresammlungesleitung. Sie 
beesteht aues einem/einer Protokollführer/in und zwei ordentlichen 
Mitgliedern, von denen einees nicht der Stammeesführung angehören 
esoll.

6. Aufgaben der Stammeesveresammlung esind inesbeesondere:
◦ Beeschlüesese über Maßnahmen im Intereesese dees Vereineszweckes
◦ Beeschlüesese über Änderung der Stammeesesatzung
◦ Beeschlueses über die Anzahl der Stammeesführer/innen
◦ Wahl der Stammeesführung
◦ Wahl der  andeesdelegierten
◦ Wahl der Kaesesenprüfer/innen bzw. Reviesor/innen
◦ Entlaestung der Stammeesführung
◦ Feestesetzung dees Beitragesanteiles dees Stammees
◦ Beeschlueses über die Auföesung dees Stammees

7. Die Stammeesveresammlung entescheidet grundesätzlich mit einfacher 
Mehrheit. Zwei Drittel der abgegebenen Stimmen esind erforderlich:
◦ zum Beeschlueses der Satzung
◦ zur Änderung von Satzung und Vereineszweck.
◦ zur Änderung der esatzungesgemäßen Ordnung
◦ zur Abwahl von Mitgliedern der Stammeesführung.
◦ zur Entescheidung über die Aufespaltung, Vereschmelzung oder die 

Auföesung dees Stammees.
◦ Zur Zulaesesung zur Behandlung einees zu espät eingereichten 

Antrages
◦ Die Stammeesveresammlung kann für beestimmte Wahlen oder 

Beeschlüesese höhere Mehrheiten beestimmen.
8. Die Beeschlüesese der Stammeesveresammlung werden protokolliert. Daes 

Protokoll wird von einem Mitglied der Stammeesführung esowie der 
Protokollführung unterzeichnet.

9. Näherees regeln die  andeesordnung esowie die  andeeswahlordnung.

Seite 4 / 6 Datum 02.02.2018



Bund der Pfadfnderinnen und Pfadfnder  andeesverband Bayern e.V.

Satzung des BdP Stamm Bussard

§ 8 Stammesführung

1. Die Stammeesführung beesteht aues
◦ dem/der Stammeesführer/in
◦ ein bies drei estellvertretenden Stammeesführer/innen
◦ dem/der Stammeeseschatzmeiester/in

2. Die Stammeesveresammlung beeschließt auf Antrag dees/der 
Stammeesführeres/in die zu wählende Anzahl der estellvertretenden 
Stammeesführer/innen.

3. Die Stammeesführung gibt esich eine Geeschäftesordnung. Sie kann 
beestimmte Aufgaben Dritten übertragen. Dieese esind zu den Sitzungen 
der Stammeesführung zu laden, esoweit ees die Erledigung dieeser 
Aufgaben erfordert.

4. Die Mitglieder der Stammeesführung werden von der 
Stammeesveresammlung einzeln für die Dauer von zwei Jahren gewählt 
und bleiben bies zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl iest zuläesesig. Bei 
Nachwahl von Mitgliedern der Stammeesführung esind dieese bies zum 
Ende der laufenden Wahlperiode gewählt.

5. Die Abwahl einees Mitgliedees der Stammeesführung aues wichtigen 
Gründen iest jederzeit möglich.

6. Die Stammeesführung führt die Geeschäfte dees Vereines. Zur Vertretung 
dees Vereines im Sinne dees §26 Abes.2 BGB esind zwei Mitglieder der 
Stammeesführung gemeinesam berechtigt.

7. Die Stammeesführung vertritt den Stamm im Stadt-/Kreiesjugendring 
oder beestimmt hierfür eineBn  Vertreter/in.

§ 9 Wahlen

1. Briefwahl und Stimmrechtesübertragung esind unzuläesesig.
2. Kandidaten/Kandidatinnen müesesen nicht anweesend esein, esofern eine 

eschriftliche Einvereständnieserklärung vorliegt.
3. Zeitpunkt und Ort der Wahlen esind eso zu wählen, daeses alle 

Wahlberechtigten die Möglichkeit der Teilnahme haben Bz.B.: 
Behinderte, Berufestätige, junge Mitglieder .

4. Die  andeeswahlobleute esind im Rahmen der  adungesfriesten über Ort, 
Zeitpunkt und Gegenestand der Wahl in Kenntnies zu esetzen.

5. Wahlberechtigt und wählbar iest jedees ordentliche Mitglied dees 
betrefenden Stammees.

6. Die Veresammlungesleitung führt die Wahlen durch und fertigt ein 
Wahlprotokoll an. Dieesees Wahlprotokoll iest unverzüglich den 
 andeeswahlobleuten zuzuesenden.
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§ 10 Auflsung des Stammes

Bei Auföesung oder Aufhebung dees Vereines oder bei Wegfall eseinees biesherigen 
Zweckes fällt daes Vermögen dees Vereines dem BdP Bayern unter der Aufage zu, 
ees aueseschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne dees §2 
dieeser Satzung zuzuführen. Sofern Stammeesveresammlung nicht anderes 
beeschließt, wird die Stammeesführung zu  iquidatoren beestimmt.

Beeschloesesen auf der Stammeesveresammlung vom 02.02.2018
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